
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


-«ân »dsnnire sick d!» 2. îi.iockS in B-rn, und b«, VIQ V Dos SUîOim'm.nr Mr 7? N»mm«r» odrr Mr ri» Vrr
auen Pott^mrern» ^ I., Bern 4 âc« und ausser üsern pviìseen

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Samstag, den 6 Dee. 1800. Drittes Quartal. Den 15 Frimäre IX.

Gesetzgebender Rath, 22. Nov.

Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Constitutions,Commißion,
betreffend die Entlassungen.

Wenn die Commißion in ihrem Vorschlage der

Munizipalbehördcn nicht gedenkt, so geschieht dicß,
weil die vollziehende Gewalt nach vergeblichen Emla.
düngen zu einer gesetzlichen Bestimmung, durch ihren

Beschluß v. lq-ten April igoo die nothwendig gewor.
dene Verfügung getroffen hat, daß bey Erneuerung
derselben die a Ufa lüg en EnllaffnugSbegehren an die Ge-'

mcinosversammlungen gerichtet und diese, die bei» der

guten Bestellung der Lokaladminisiralionen das un.
mittelbarste Interesse haben, je nach den Umständen

zur Willsahrung o' er Verweigerung befugt sryn sollen;
eine Vorschrift, die für drn gegenwärtigen Augenblick
zu genügen scheint.

Indem Ihnen Ihre Commißion den nachfolgenden
Gefctzcsvorschlag anträgt, darf stc nicht unterlassen
Ihnen anzuzeigen, daß sie dabey die Einsichten und
die Vorschläge des Ministers des Zmurn, dem die
besondere Correspondent mit den Reg Statthaltern und
Verw. Kaminern und die Aufsicht über die constitutiv.
neilcn Behörden zukommt, benuzt hat.

G e se tzv 0 rsch lag.
Der gesetzgebende Rath,

In Erwägung, daß das Gesetz vom ly. Herbstm.
i7?9, welches die Nichrqestattling freywilligcr Entlast
jungen der von den Wahlversammlungen gewählten
Beamten bis zur Wiedervereinigung aller im gcsetzge-
benden Corps repräsentirlen Canlonc beschließt, zugleich
verordnet: es soll ein späteres Gesetz bestimmen, wie
und von welchen Behörden solche Entlassungen bewilligt
werden können;

In Erwägung, daß der provisoristhe Zustand der
Republik, verbunden mit ver Erwartung einer nahen
Constitutionsadänderung, jedem Burger die besondere

Pflicht auflegt, seine Kräfte und Fähigkeiten dem Dienste
des Vaterlands an den ihm anvertrauten Stellen nicht
zu entziehen;

In Erwägung jedoch, daß die weitere Verlängerung
eines ganz unbeschränkten Verbotes ftcyivilliger Enc.
lassnngen, nicht nur gegen einzelne Bürger sihr unge.
recht, sondern für den öffentlichen Dienst auch selbst

gefährlich wäre;
In Erwägung endlich, daß es nothwendig ist, ge.

srtzlich zu verfügen, wie die abgehenden Glieder der
CanlonSdchörden bis zur Einführung einer neuen Ver«
faffung crsezt werden so'l n;

beschließt:
1. Der Vollziehungsrath ist bevollmächtigt, in Fällen

von dringender Nothwendigkeil und wo das Wohl
des öffentlichen Dienstes solches erheischt, den

Gliedern der Verwaltungskammcrn, der Cantons»
und Distrikisgerichle, frcywillige Entlassungen zn
bewilligen.

2. Die durch solche freywissge Entlassungen ledig
gewordncn Stellen, werden von dem Vollz. Rathe,
aus einem doppelten Vorschlage, dem einen von
Seite der zu ergänzenden Behörde, von zwey Per«
soncn und dem andern von Seite dcS Rcgicruiigs»
statthalters, von einer Person, ergänzt.

z. Die ncmliche Ergänzungsart soll auch für die
durch Tod ober auf andere Weise ledig gcwordnen,
oder künftig ledig werdenden Stellen in den bc.

nannten Behörden, statt haben,

g. Sie ist hingegen nicht anwendbar auf den Fall
der Entsetzung, da die Constitution dafür im
Tit. Art. 105 gesorgt hat.



8l2 —

5. Die abgehenden wirklichen Glieder der Verwal-
tungskammecn und der Cantonsgerichie werden als

solche, und die Suppléance» dieser Behörden eben-

falls als solche, wieder crsczr, und es sollen die

leztern nicht von Rechtswegen an die Scclien der

erster« treten,

t. Das Gesetz vom 12. May 1798 über die Ergän-

jung der abgehenden Glieder der Distrikcsgenchte
und dasjenige vom 17. Aug. 1798 über die Er-
gänzungsart der Cuppleancen bey den Cantonsge-

richten, sind hicmit zurückgenommen.

7. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, bekannt ge-

macht und wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

Die Finanzcommißion legt folgenden Bericht vor,
dessen Antrag angenommen wird:

B. G. Durch ein Dekret v. 28. Aug. hat der

zcsetzg. Rath beschlossen, daß der zum Kloster Frauen-

thal im C. Waldstättcn gehörige und in Maschwanden

im C. Zürich liegende Hof dürfe versteigert werden,

theils weil stl» Lehenzins gering, theils weil einige

wichtige Baurcparaiionen an demselben nothwendig

waren: die Versteigerung dieses Hofs brachte einen

Erlös von 21920 Fr., der um 9872 Fr. stärker ist

als die gerichtlich vorgenommene Schätzung: obgleich

zwar bekannt war, daß die Schätzung dieses Guts,
wie gewohnt, z» niedrig angesezt wurde, so übersteigt

> doch der Erlös die Erwartung, die man sich davon

machen durste, merklich, und also ist die Bestätigung

dieses Verkaufs anzurathen, und zwar um so viel mehr,

da der Erlös dieses Hoss als Klostergut, dem Gesetz

vom 17. Herbstm. 98 zufolge, immer noch unter der

besondern Klostcrverwallung bleibe» und dessen jährlicher

Abtrag theils zum Unterhalt der Klostergeistlichen,

theils aber zu den so verarmten Schul- und Armen-

anstellten der Republik dienen soll. — Diesem Bericht

zufolge sichlägt die Cvmmißtor, folgendes Dekret vor:
Der gesttzgcbende Rath,

Auf die Botschaft des Vollz. Raths vom 15. Win-

trrm. >800 und nach angehörtem Bericht seiner st «als-

Wirthschastlichen Commißivn, beschließt:

Der Verkauf des zum Kloster Frauenthal im Cant.

Waldstättcn gehörigen, zu Maschwanden im Cant.

Zürich liegenden Hofs, um die Summe von 21920

Franken ist bestätigt.

Die Saalinspekloren legen eine z monatliche Rech-

ming bis Ende Weinmonats vor, die der Finanzcom-

MiZion überwiesen wird.

Die Peritionencommißion berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

1. Die Gemeinde der Stadt Liechtcnsteig rcklamirt
unterm zo. Okt. ihr bisher ausgeübtes, von ihren
obern Behörden anerkanntes, nun ocker von der Ver-
walttingskammer des Cantons Srntis zum Theil ange,
sprochcncö Wagrecht. Wird an die Polizeykommißioii
gewiesen.

2. B. Gaßmaini, Buchdrucker zu Solothurn, pro-
testirt unterm Nov. gegen den Verkauf des dortigen
Buchdruekereygebäudes, nls einem zwischen ihm und
der chmaligen Obrigkeit abgeschlosimm Vertrag zuwi.
drrlauftub. In dieser und andern Rücksichten scheinen

die Oppositionen des Potenten allerdings begründet zu

seyn. Wird an dir Vollziehung gewiesen, um die

nöthigen Berichte einzuziehen und allenfalls mit dein

Pctentcn ühcr sein Entschädnißbegehren zu unterhandeln.
;> Handelsmann Abr. Herrenschwand von Murten,

Cantonsrichter zu Frcydurg, bittet unterm zo. Okt.

um seine Entlassung oder aber um die Bewilligung,
bis künftigen Merz sich durch seinen Suppléante» vcr>

trete» lassen zu können. Wird vertaget bis über den

heutigen Bericht der Conflit. Commißion wird ent-

schieden seyn.

4. Susanna Wehrli geb. Wünch, wurde wegen

Entwendung zweyer Leintücher und einer wollenen

Decke im Lause leztcu Oktobers vom Distr. Gericht

Bern zu einer i8monatl>chen Schcllenwcrksttaffe, von

dem Cant. Gericht aber zu einer jährigen Arbeitshaus,
straffe vcrurlhcilt. Ihr Ehemann Ulr. Wehrli, nach

dessin Sage jener Diebstahl eine Folge der Betrunken-

heit und der Launen der Schwangerschaft seiner Frau

war, meldete sich »m die Begnadigung seiner Frau
zuerst bey der Vollziehung, ward aber von derselben

am r;. Nov. abgewiesen. Mit der nemlichcn Biltt
Wendel er sich min unmittelbar an Sie B. G. ; da

aber nur auf die Einladung der Vollziehung dem

gesetzg. Rath das Begnadigungsrecht einzelner Par«-

kularen zusteht, so wird die Bitte vom Rath als eincr

incompétente» Behörde, abgewiesen.

5. B- Jac. Peyer in Höngg D'str- Regenstorf C.

Zürich, verlangt unterm 10. Nov. Bewilligung, die

Schwest.r seiner verstorbenen Ehefrau, zum B-sten der

von dieser ihm hmt.rlassenen Kinder, heyrathen zu

dürfen. — Wird abgewiesen.

6. B. Forster, Pfarrer im Entlibnch, der allbercits

vor einiger Zeit ans ungestempeltem Papier eine Bild-

schrisl eingereicht hatte, die der G. Rath bey <5^



legte, stellt nunmehr in einer förmlichen Bittschrift

vor, wie daß fein einziges Pfrundttnkommcn in einem

durch das Gesetz vom 10. Nov. 98 eingestellten Zehn-

den bestehe, den die Vorführen der Kirchgenossen fei-

„er Gemeinde vor Jahrhunderten zum Behuf der

Pf und gestiftet haben, und daß er, der feine verarm-

te» Eltern und kränkliche Geschwister bisdahin unterstüzt

habe, nun mehr selbst auf seine alten Tage hin, sich

b.m Maugel und Elend ansgesezt sehe. Er erinnert

die Gesetzgebung an das von ihr gcchane Versprechen

der Entschädigung und verlangt desselben Erfüllung.
Wird an die Vollziehung gewiesen, die dem Vernehmen

nach zum Behuf der Luzeruerschcn Geistlichkeit einen

Beschluß abgefaßt hat.

7. Verschiede Bleicher von St. Gallen verlangen

unterm z r. Okt. Wiedereinführung der Tàsstraffe ge-

gen Bleichrdiebställe. Wird als auf ungestempeltes

Papier geschrieben, den Seite gelegt.

8. Verschiedene Bürger aus der Gemeinde Secwcn,

Distr. Dornach, Canl. Solothurn, verlangen unterm

15 Nov. in Erläuterung des 21. Art. des Gesetzes vom

10. Nov. 98, die Entscheidung der Frage: ob >)das
auf Veränderung des Ackerlands in Matlland von der

Solothurner Regierung aufgelegte Einschlaggeld ;a) die

auf die Bewilligung Häuser zu bauen gelegte Abgab

von Hünern ; z) die auf Mühlen und andere Gewerbe

gelegte Abgaben; und 4) eine auf einer zu Scewen

liegenden Nationalmatten, die die Gemeind erkauft,

haftende Abgabe, nicht als uncntgcldlich abgcschaft an-

zusehen f.yen. Beyläufig dann beschweren sie sich über

die Art der Eintreibung derselben, und glauben die Frage,
ob diese Prästatione» Schulden seyen, solle von dem

Civilrichter erörtert werden. Wird an die Finanzcom-
mißion gewiesen.

9. Dem B. Morell von Marmons im Leman, wur-
den Waaren seiner Krambnde gestohlen; einige Zeit
darauf ward in dem Haus des B. Peter Echmnz in
Pned, im Distr. Mnrlen, bey Anlaß von gerichtlichen
Nachsuchungcn über zwey gestohlene, und in demselben

vorgefundene Pferde, auch ein Theil derbem Bürger
Morell entwendeten Waaren vorgefunden. Nach ei-

nem gegen Schmuz vor dem Distriklsgericht Murtcn
geführten Prozeß, ward dieser einzig zur Bezahlung der
Kosten und zur Tragung. der Eiusperrung während der
Zeit des Prozesses, verurtheilt. Der Bürger Morell
wandte sich an die Vollziehung um einen Beschluß
zu erhalte» der den Peter Schmuz als Verheelcr, zur
Zahlung der ihm gest; hlenen Waaren anHalle. Die Voll-

Ziehung mißbilligte das Benehmen des Distriktsgerichts
Murten »»d dessen öffentlichen Ankläger, wies aber

übrigens das Begehre» des B. Morell ab. Nun er-
ncucrt dieser B. Morcll sein von der Vollziehung ab-

gewiesenes Begehren bey der Gesetzgebung. Die Pe-
tittons - Coninußion, ungeachtet ihr die Lage des Bit-
stellcrs nahe geht schlägt dem gesetzgebenden Rath vor,
nicht in die Bittschrift einzutreten, weil sie cine rich-
terliche Sache bctrift. An die Crim. Gcsctzg. Com.

zu näherer Untersuchung gewiesen.

10. Der B. Claude Conns von Rue im C. Fren-

bürg, bittet daß sein Sohn, der per Contiiniatiam
wegen Dicbstall zu lajährigcr Gefängnißstrasse v.rur-
theilt wurde, auf Bürgschaft hin, von dem Urtheil
befreyt werde. Die Commißion schlägt vor, daß dtefe

Bittschrift der Vollziehung überwiesen werde. Dieser

Antrag wird angenommen.

i l. Mehrere Bürger von Cossonay im Leman, b-
gchren daß das Gesetz vom >c>. Wmtcrmonal >798,
über die Zehendcn mid Grundzinse in Vollziehung ae.

bracht werde, und zeigen die Schwierigkeit, die dieß,

jährigen Grundzinse zu beziehen. Die Majorität der

Commißion schlagt vor, nicht in diese Bittschrift ein-

zutreten. Die Minorität aber trägt auf Verweisung
an die Fliianzcommißion an. Diese Bittschrift wird
abgewiesen.

Auf den Antrag der Criminalgcsetzgcbnngseommis-
fion wird das Begnadigungsbcgehrcn des Vollzichungs-
Raths für die Anna Maria Schaller von Vmneville
Cant. Frcybnrg (S. S. abgewiesen, als keine

Begnadigungsmonvc enthaltend.

Die Aufseher der Bibliothek des gesetzgebenden Raths
legen die zwemährigc Rechnung über die ihnen aiiver-
trauten Fonds, vor, die an die Finanzcommißton ge»

wiesen wird.
Eben diese Aufseher verlangen einen neuen Credif

von 800 Fr. Das Verlangen wird an die gleiche'

Commißion gewiesen.

Folgendes Gutachten der Polizcycommißion über'

den Gesetzesvorschlag, die Niederlassung der Fremden im

Helvctien betreffend, wirbln Berathung genommen p

B. G. Sie haben Ihrer Pollzeycomm,ß:oii die Be-
mcrknngen des Vvllz. Raths über den Gesetzesoorschlag.

vom 28. Weinmonat, die Niederlassung der Fremdem

betreffend, überwiesen, um sie zu prüfe» und Ihnen'
ihr Gutachten darüber einzugeben.

(Die Fortsetzung folgt.)
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